












Wir haben uns vorgenommen in jeder 
Ausgabe auch etwas Kultur zu brin-
gen und werden hier Kurzgeschichten, 
Gedichte und grafischer Kunst einen 
Platz geben. Wir versuchen möglichst 
Unverönventlichtes abzudrucken und 
freuen uns natürlich wenn du uns deine 
Werke zur Verfügung stellst (schreib an 
zeitung@faubern.ch)

Falls wir einmal nicht genügend zuge-
sendet bekommen, werden wir auch auf 
schon bereits veröffentlichte Kunst zu-
rückgreifen.

Das Leben leben
Ich will unendlich viel sehen
Und immer wieder vor Staunen vergehen
Ganze Kontinente durchmessen
Ohne je ein Stückchen zu vergessen

Ich will möglichst viel erleben
Und mir Zeit für mich geben
Staunend Sternendächer betrachten
Doch die taghelle Stadt nicht verachten

Ich will die Welt in tiefen Zügen inhalieren
Der Duft von Lebenslust und vom Krepieren
Der Duft von Blumen im hohen Gras
Und die wütende Aggression von Tränengas

Die ganze Spannbreite von tiefem Schmerz
Zum mit Leichtigkeit erzählten Scherz
Die Leichtigkeit des Scheins
Und die bittere Härte des Seins

Ich will das angenehmst Bequeme
Und das mühsamst Unangenehme
Mädchen mit feinstem Geruch
Und Betten mit fauligem Leichentuch

Ich will nicht auf ein Paradies hoffen
Ich will das Leben leben

von: Niedźwiedzek
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Zur Kulturseite

Solange 
Solange der SVPebrillte dümmlich grinst
Solange die Bank ordentlich zinst
Solange die Cervelat kaufbar ist
Solange jemand die Flagge hisst 

Solange nicht das falsche Grün gewinnt
Solange die Hymne harmonisch klingt
Solange um halb acht der Fernseher sendet
Solange der Lack des eigenen Autos blendet

Solange die Autos brausen 
Solange der Kanake draussen
Trübt immer noch kein Wölkchen
Das Glück des Alpen-Herrenvölkchen

von: Niedźwiedzek

Arbeiten im Callcenter
Drei Stunden sitz’ ich schon
Vor dem schmuddeligen Telefon
Ich soll Menschen zu Themen befragen
Und die wissen nicht, was zu sagen
 
Ich klebe bald am Schalensitz fest
Da sich das Fenster nicht öffnen lässt
Und wenn die Tastatur weiter macht was sie will
Schlage ich mit ihr das Telefon still

Ist nicht das Gesprochene bequem 
Sondern der Besetztton angenehm
Verstehe ich kein Wort
Andersrum bläst es das Gehör fort

Man arbeitet, ackert und wird krank
Und was ist der Dank?
Lohn? Entschädigung von wegen!
Du gibst Zeit und sie nehmen dein Leben

von: Niedźwiedzek

Bist du sicher, dass du kein neues Handy brauchst? Die Strahlung des alten Telefons könnte dir nämlich 
ernsthaften Schaden zufügen -und das möchten wir ja beide nicht. Oder Jimmy? 

Orange
We‘re 
like 
family 
now



festgelegt ist, müssen die Überstunden mit 
einem Lohnzuschlag von 25% entschädigt 
werden. Bei Überzeit ist – im Unterschied 
zu Überstunden – keine vertragliche Ab-
weichung von dieser gesetzlichen Rege-
lung möglich.

Achtung: Viele Betriebe drücken sich um 
das Auszahlen von Überstunden und Über-
stundenzuschlägen. Besonders betroffen 
sind Teilzeitarbeitende. Schreiben Sie Ihre 
Überstunden auf und lassen Sie diese Auf-
stellung jeden Monat vom Betrieb einse-
hen.

Ferien
Das Gesetz schreibt im Minimum 4 Wo-
chen Ferien vor (5 Wochen für bis 20-jäh-
rige). Ab 3. Monat Abwesenheit wegen 
Unfall, Krankheit oder Schwangerschaft 
hat der/die ArbeitgeberIn das Recht, den 
Ferienanspruch um 1/12 pro vollständig 
abwesenden Monat zu reduzieren. Wird 
ein Arbeitsvertrag beendet und es bestehen 
noch nicht eingelöste Ferienansprüche, so 
müssen diese ausbezahlt werden.

Ferien bei Stundenlohn: Jede geleistete 
Arbeitsstunde gibt Recht auf einen Ferien-
anspruch. Normalerweise muss der Ferien-
lohn dann bezahlt werden, wenn die Ferien 
bezogen werden. Wer sehr unregelmässig 
arbeitet und im Stundenlohn bezahlt wird, 
kann das Feriengeld zusätzlich zum Brut-
to-Stundenlohn beziehen:

8.33% bei 4 Wochen Ferienanspruch
10.64% bei 5 Wochen Ferienanspruch

Voraussetzung dafür ist ein schriftlicher 
Vertrag und eine Lohnabrechnung, auf 
welcher der Ferienanspruch separat ausge-
wiesen wird.

Wöchentliche Arbeitszeit
Die Höchstarbeitszeit beträgt gemäss ArG 
(Arbeitsgesetz) je nach Branche 45 oder 
50 Stunden. Die meisten GAV (Gesamtar-
beitsverträge) sehen tiefere Arbeitszeiten 
(40 bis 41 Stunden) vor.

Tages-, Abend- und Nachtarbeit
Die Arbeit zwischen 6 und 20 Uhr gilt 
als Tagesarbeit, die von 20 bis 23 Uhr als 
Abendarbeit. Betriebe können Abendarbeit 
ohne Bewilligung einführen. Für Abendar-
beit muss kein Zuschlag bezahlt werden. 
Für Nachtarbeit, also von 23/24 Uhr bis 
5/6 Uhr braucht der Betrieb eine Bewilli-
gung. Vorübergehende Nachtarbeit muss 
mit einem Zuschlag von 25% entschädigt 
werden. Regelmässige Nachtarbeit muss 
mit 10% Zeitkompensation ausgeglichen 
werden (mit Ausnahmen). Für Nachtar-
beiterInnen gibt es Schutzregelungen zu 
medizinischer Beratung, Arbeitsweg, Ver-
pflegung, Kinderbetreuung, etc.

Pausen
Wenn der Arbeitsplatz während den Pau-
sen nicht verlassen werden darf, gilt die 
Pause als Arbeitszeit. Das ArG legt die ge-
setzlichen Mindestansprüche fest: 
Mehr als 5 ½ h Arbeitszeit	     15 Minuten
Mehr als 7 h Arbeitszeit	      30 Minuten
Mehr als 9 h Arbeitszeit	     60 Minuten

Das ArG regelt auch in welcher maximalen 
Zeitspanne die tägliche Arbeitszeit inkl. 
Pausen und Überzeit liegen darf, sowie 
welche Ruhezeiten zwischen den Einsät-
zen eingehalten werden müssen.

Überstunden/Überzeit
Um Überstunden handelt es sich, wenn 
mehr als das abgemachte Pensum gearbei-
tet wird. Überzeit ist das Überschreiten der 
Höchstarbeitszeit (je nach Branche 45 bis 
50 Stunden).
Wenn spezielle Ereignisse es nötig ma-
chen, kann der Betrieb Überstunden/Über-
zeit anordnen, soweit diese für Sie „zu-
mutbar“ sind. Regelmässige Überstunden/
Überzeit sind nicht erlaubt. Wenn Sie die 
Überstunden nicht durch Freizeit kompen-
sieren und wenn nichts anderes schriftlich 

ArbeitszeitDas Ziel der AnarchosyndikalistInnen 
ist eine ausbeutungsfreie, herrschafts-
lose und auf Selbstverwaltung begrün-
dete Gesellschaft.

Wir denken, dass es unmöglich ist, 
unsere Interessen mit StellvertreterIn-
nen-Politik, wie sie zum Beispiel von 
Parteien, Kirchen und reformistischen 
Gewerkschaften betrieben wird, durch-
zusetzen. Daher lehnen wir die Vertre-
tung unserer Interessen in zentralistisch 
aufgebauten Organisationen ab, da es 
in solchen Organisationen immer ein 
Machtgefälle zwischen „einfachen“ 
Mitgliedern und der Zentrale gibt. 
Uns schwebt viel mehr eine lokal ver-
ankerte Gewerkschaft ohne Funktionä-
rInnen vor, die allen, die ihre Dienste 
nötig haben, Hilfe zur Selbsthilfe bietet.

Um unsere Ziele durchzusetzen, dienen 
uns die Mittel der Direkten Aktion, wie 
z.B. Streiks, Besetzungen, Boykotte, 
etc. Im Gegensatz dazu lehnen wir die 
parlamentarische Tätigkeit ab.

Das gegenwärtige kapitalistische Wirt-
schaftssystem zieht seine Macht aus der 
Kontrolle über die Produktionsmittel 
und aus der tagtäglichen Ausbeutung 
der Arbeitenden. Revolutionäre Arbeit 
in den Betrieben trifft den Kapitalismus 
an seiner Wurzel. Damit die Kämpfe 
Erfolg haben können, müssen sie aber 
mit Kämpfen in anderen gesellschaftli-
chen Bereichen verknüpft werden.

Wir freuen uns über Kommentare, 
Rückmeldungen und Kontakte an: 
info@faubern.ch. 
Kommentare und Ähnliches, was die 
Zeitung betrifft an: zeitung@faubern.
ch.

Schwarze Katze?
Die schwarze Katze als Symbol für 
selbstorganisierte Arbeitskämpfe wur-
de im frühen 20. Jahrhundert vom 
IWW-Mitglied Ralph Chaplin erschaf-
fen. Die Katze, auch „Sab Cat“ ge-
nannt, wird heute von libertären Ge-
werkschaften auf der ganzen Welt als 
Symbol benutzt.

Über uns...

Kontakt
FAU Bern
www.faubern.ch
info@faubern.ch

FAU Zürich
www.fauzuerich.ch
info@fauzuerich.ch

di schwarzi chatz/DA-Abos
zeitung@faubern.ch
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